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329/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 27.02.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 27.02.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Die letzte Änderung des ASVG 
erfolgte durch BGBl. I Nr. 5/2020 (Kundmachung der 
Bundeskanzlerin über die Aufhebung von Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und des 
Bundesgesetzes über die Prüfung lohnabhängiger 
Abgaben und Beiträge durch den 
Verfassungsgerichtshof, kundgemacht am 02.01.2020). 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz - 
ASVG, BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 105/2019, wird wie folgt 
geändert: 

 

 § 31 entfällt.  

§ 31. Der Dachverband hat für die 
Krankenversicherungsträger nach diesem Bundesgesetz 
jährlich eine Verordnung zu erlassen, in der festgestellt 
wird, ob und in welcher Höhe ein Kostenbeitrag bei 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe (§ 135), bei 
Inanspruchnahme chirurgischer oder konservierender 
Zahnbehandlung (§ 153) und bei Behandlung in einer 
Spitalsambulanz (§ 26 KAKuG) im nächstfolgenden 
Kalenderjahr zu entrichten ist. Er hat hiebei insbesondere 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Versicherten 

 § 31. Der Dachverband hat für die 
Krankenversicherungsträger nach diesem Bundesgesetz 
jährlich eine Verordnung zu erlassen, in der festgestellt 
wird, ob und in welcher Höhe ein Kostenbeitrag bei 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe (§ 135), bei 
Inanspruchnahme chirurgischer oder konservierender 
Zahnbehandlung (§ 153) und bei Behandlung in einer 
Spitalsambulanz (§ 26 KAKuG) im nächstfolgenden 
Kalenderjahr zu entrichten ist. Er hat hiebei insbesondere 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Versicherten 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2020/5
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 27.02.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 27.02.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Bedacht zu nehmen. Der Kostenbeitrag ist für die 
genannten Versicherungsträger einheitlich unter 
Zugrundelegung der von ihnen im Durchschnitt des 
vorangegangenen Kalenderjahres erbrachten tariflichen 
Leistungen festzusetzen. Diese Verordnung bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz. 

Bedacht zu nehmen. Der Kostenbeitrag ist für die 
genannten Versicherungsträger einheitlich unter 
Zugrundelegung der von ihnen im Durchschnitt des 
vorangegangenen Kalenderjahres erbrachten tariflichen 
Leistungen festzusetzen. Diese Verordnung bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der 
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz. 
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